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Schulergänzende Betreuung - Primarschule Illgau 

Betreuungszeiten & Tarife  

Während den 39 Schulwochen stehen folgende Betreuungszeiten (Module) zur Verfügung: 

➔ an gesetzlich nationalen und kantonalen Feiertagen findet keine Betreuung statt. 

➔ Während den Ferien findet keine Betreuung statt. 

➔ Grundsätzlich melden Sie ihr Kind/ihre Kinder für ein ganzes Schuljahr an. Die Anmeldung muss 

auf das neue Schuljahr erneuert werden. 

 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

 
Frühbetreuung 

07.00 – 08.00 Uhr 
15 Fr. 

 
Frühbetreuung 

07.00 – 08.00 Uhr 
15 Fr. 

 

Mittagstisch 
11.35 – 12.55 Uhr 

8 Fr. (*4 Fr.) 

Mittagstisch 
11.35 – 12.55 Uhr 

8 Fr. (*4 Fr.) 
 

Mittagstisch 
11.35 – 12.55 Uhr 

8 Fr. (*4 Fr.) 

Mittagstisch 
11.35 – 12.55 Uhr 

8 Fr. (*4 Fr.) 

 
Nachmittagsbetreuung 

14.45 – 16.15 Uhr 
20 Fr. 

 
Nachmittagsbetreuung 

14.45 – 16.15 Uhr 
20 Fr. 

 

 
Nachmittagsbetreuung 

16.15 – 17.45 Uhr 
20 Fr. 

 
Nachmittagsbetreuung 

16.15 – 17.45 Uhr 
20 Fr. 

 

* Tarif für Bergkinder 

Wichtige Informationen: 

- Die schulergänzende Betreuung findet in der MZH Ilge statt. 

- Die Verpflegung bei der Früh- und Nachmittagsbetreuung ist Sache der Eltern. Es wird 

keine Verpflegung zur Verfügung gestellt. 

- Der Weg vom Schulhaus zur Ilge und umgekehrt ist Sache der Kinder/ Eltern. 

- Eltern aus dem Kanton Schwyz können seit lnkrafttreten des Kinderbetreuungsgesetzes 

am 1. Juni 2024 ein Gesuch für Kinderbetreuungsbeiträge unter sz.kibon.ch bei ihrer 

Wohngemeinde einreichen. Die Beiträge an die Kinderbetreuung werden je zur Hälfte vom 

Kanton und der Gemeinde übernommen. Die Höhe der Beiträge an die Kinderbetreuung 

variieren je nach Einkommen der Gesuchsteller. 

Auf der Homepage des Kantons Schwyz findet man einen Beitragsrechner, wo man 

herausfindet, welchen Beitrag man ungefähr erwarten kann.  

Bei weiteren Fragen darf man sich an die Gemeindeverwaltung wenden. 

 


